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Halteverbot auf einem Teilstück der Hitdorfer Straße 
- Fragen zur Umsetzung des Beschlusses zum Antrag Nr. 2586/2014  
- Antrag von Rh. Viertel (Einzelvertreter) vom 27.02.14 
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III/36-20-01-lou         05.03.2014 
Herr Louis 
Tel.: 36 80 
 
 
 
01  
- über Herrn Beigeordneten Märtens    gez. Märtens 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn  gez. Buchhorn 
 
 
 
Halteverbot auf einem Teilstück der Hitdorfer Straße 
- Fragen zur Umsetzung des Beschlusses zum Antrag Nr. 2586/2014 
- Antrag von Rh. Viertel (Einzelvertreter) vom 27.02.2014 
- Nr. 2666/2014 
 
 
Auch wenn die Antragsteller ihren Antrag Nr. 2656/2014 vom 20.02.2014 als „Ände-
rungsantrag“ zu dem bereits in der Bezirkssitzung am 03.02.2014 abschließend be-
handelten Antrag Nr. 2586/2014 „betiteln“, handelt es sich hierbei um keinen Ände-
rungsantrag sondern um einen eigenständigen neuen Antrag. 
 
Die verkehrsbehördliche Anordnung zur Umsetzung des ursprünglichen Beschlusses 
war seitens der Verwaltung gerade fertig gestellt, als der neue Antrag der Fraktionen 
CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP zugestellt wurde. Aufgrund dessen wur-
de die Umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnung zunächst gestoppt, da es 
keinen Sinn machte, den ursprünglichen Beschluss vor dem Hintergrund der anste-
henden Neuberatungen und einer gegebenenfalls anderen Beschlussfassung umzu-
setzen. 
 
Da insoweit keine Maßnahmen umgesetzt worden sind, sind der Verwaltung bislang 
auch keine materiellen Kosten / Mehrkosten entstanden. 
 
Das oben genannte Teilstück Hitdorfer Straße erstreckt sich ausweislich des als An-
lage beigefügten GIS-/Osiris-Auszuges (Luftbildaufnahme) auf die Haus-Nrn. 124 bis 
136.  
Hiernach sowie nach Überprüfung der Örtlichkeit ergeben sich hieraus keine rück-
wärtigen Andienungs- oder Anlieferungsmöglichkeiten (Ausnahme: Haus-Nr. 124).  
 
gez. Laufs 
 
Anlage 
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